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 Beschluss-Entwurf 
 

zu Punkt 10  TO/II 

 
Regionalvorstand 
 
Dezernat: II 
 
Sitzungsdatum: 30.01.2014 

 
 
1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Münzenberg, Stadtteil Trais 
Gebiet: "Biogasanlage Trais" 
 
hier: Beschluss über die Stellungnahmen und abschließender Beschluss über die Ände-

rung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
 

Vorg.:  Beschluss Nr. III-115 des Regionalvorstandes vom 14.03.2013 
Beschluss Nr. III-112 der Verbandskammer vom 08.05.2013 zu DS III-117 
(Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr. III-149 des Regionalvorstands vom 22.08.2013 
Beschluss Nr. III-135 der Verbandskammer vom 18.09.2013 zu DS III-143 (Offenle-
gungsbeschluss) 
 

 
 
I. Antrag 
 
Die Verbandskammer möge beschließen: 
 
1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 

den Anlagen ersichtlich behandelt. 
 
2. Die 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Münzenberg, Stadtteil Trais, Gebiet: 
"Biogasanlage Trais" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 205 BauGB in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt 
/Rhein-Main (MetropolG) abschließend beschlossen. Die Begründung ist 
beigefügt. 

  
3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
 - die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
 - den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen mit 

der Bitte um Zustimmung vorzulegen, 
 - die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

 - die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

Betr.: 
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II. Erläuterung der Beteiligungssituation 
 
Die öffentliche Auslegung wurde am 30.09.2013 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
40/13 (Ergänzung im Staatsanzeiger Land Hessen Nr. 43/13 vom 21.Oktober 2013) bekannt 
gemacht. Sie fand vom 08.10.2013 bis 28.11.2013 statt. Die benachbarten Kommunen und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
04.10.2013 beteiligt.  
 
 
1) Die betroffene Stadt Münzenberg hat sich nicht geäußert. 

 
Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 
 
haben sich nicht geäußert: 
 
Gemeindevorstand der Gemeinde Langgöns 
Gemeindevorstand der Gemeinde Rockenberg 
Magistrat der Stadt Butzbach 
Magistrat der Stadt Hungen 
Magistrat der Stadt Lich, FB III Bauservice 
Magistrat der Stadt Pohlheim 
 
haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 
 
Gemeindevorstand der Gemeinde Wölfersheim 
 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  
 
haben sich nicht geäußert: 
 
Arbeitsgemeinschaft Hessische Industrie- und Handelskammern 
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Dez. Bau und Kunstwesen 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V. 
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen-Siegerland, Leiterin des Landesverbandes 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Verkauf 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
Bundesnetzagentur, Außenstelle Eschborn 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur, Niederlassung Mitte 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Deutscher Wetterdienst 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Liegenschaftsabteilung 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Forstamt Nidda, Hessen-Forst 
Hessenenergie GmbH 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessische Landesbahn GmbH 
Hessisches Immobilienmanagement 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfliches Ordinariat Bonn 
Kreisausschuss des Wetteraukreises 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband des Hessischen Einzelhandels e.V. 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Landkreis Darmstadt-Dieburg Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauenbüros, 
Abt. für Chancengleichheit 
Landrat des Wetteraukreises 
Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen 
Polizeipräsidium Mittelhessen, Abt. Einsatz - E4 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatlich technische Überwachung Hessen 
STRABAG, Property and Facility Services GmbH, RE 3132 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wasserverband Kinzig 
Wasserverband Nidda 
 
haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 
 
Amprion GmbH 
Amt für Bodenmanagement Büdingen 
DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Handwerkskammer Wiesbaden 
hessenARCHÄOLOGIE 
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Mitte 
IHK Gießen-Friedberg, Geschäftsstelle Friedberg 
Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachdienst Strukturförderung 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
ovag Netz AG 
PLEDOC, Leitungsauskunft/Fremdplanungsbearbeitung 
Regierungspräsidium Darmstadt, III 31.2 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Tennet TSO GmbH 
 
haben Stellungnahmen abgegeben: 
 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
 

3) In der Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan wurden keine der RegFNP-Änderung ent-
gegenstehende Stellungnahmen abgegeben. Da aufgrund der Bürgerbeteiligung das 
Verkehrskonzept überarbeitet wurde, hat die Stadt die erneute Offenlage des Bebau-
ungsplanes beschlossen. 
 
 

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden. 
 
Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt. 
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III. Erläuterung und Begründung des Beschlusses 
 
Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann 
die Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden.  
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Lage des Änderungsbereiches (Quelle: Präsentationsgraphik 1:10.000 ATKIS®-Basis-DLM)

Ohne Maßstab

Grenze des Änderungsbereiches
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Darstellung der Flächen im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010
in der am 17.10.2011 rechtswirksam gewordenen Fassung

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches
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Vorgesehene Änderung

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches

"Vorranggebiet für Landwirtschaft" (ca. 1,7 ha), überlagert durch "Vorbehaltsgebiet für den
Grundwasserschutz" in "Sonderbaufläche mit gewerblichem Charakter - Regenerative Ener-
gien, geplant" (ca. 1,7 ha)
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Anpassung der Beikarte 1

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches
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Anpassung der Beikarte 2

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches
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Begründung

zur 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Münzenberg, Stadtteil Trais
Gebiet: "Biogasanlage Trais"

A: Erläuterung der Planung

A 1. Formelle Gründe für die Durchführung des Änderungsverfahrens

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor-
dernisse der Raumordnung fest.

Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
ist es erforderlich, die Planaussagen im Gebiet "Biogasanlage Trais" in der Stadt Münzen-
berg, Stadtteil Trais zu überarbeiten.

A 2. Geltungsbereich der Änderung

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,7 ha.

Er liegt im Außenbereich an der Gemarkungsgrenze zwischen Münzenberg-Trais und Lich-
Eberstadt. Die Fläche wird an drei Seiten durch landwirtschaftlichen Wege begrenzt. Die
Bundesautobahn A 45 verläuft ca. 500 m entfernt im Südwesten. Das nächste landwirtschaft-
liche Anwesen liegt ca. 300 m entfernt im Südosten. Die Ortslage Trais ist rund 1 km entfernt
im Südosten und Lich-Eberstadt nordwestlich vom Anlagenstandort in 1 km Entfernung gele-
gen.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass und Inhalt der Änderung

Die UDI-Biogas Trais GmbH & Co. KG mit Sitz in 91154 Roth beabsichtigt auf der Fläche
eine Biogasanlage zur Erzeugung von Biogas zu errichten. Ein vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan wird durch die Stadt Münzenberg aufgestellt (Parallelverfahren; Bebauungsplan
Biogasanlage Trais). Eine bauplanungsrechtliche Absicherung ist notwendig, da der geplante
Standort im Außenbereich nicht privilegiert ist.

Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden
kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Be-
bauungsplan wie folgt zu ändern:

"Vorranggebiet für Landwirtschaft" (ca. 1,7 ha), überlagert durch "Vorbehaltsgebiet für den
Grundwasserschutz" in "Sonderbaufläche mit gewerblichem Charakter - Regenerative Ener-
gien, geplant" (ca. 1,7 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor-
derlich - an diese Änderung der Hauptkarte angepasst.
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A 4. Regionalplanerische Aspekte

Der Änderungsbereich ist als "Vorranggebiet für Landwirtschaft" und "Vorbehaltsgebiet für
den Grundwasserschutz dargestellt".
Als "Vorranggebiete für Landwirtschaft" werden Flächen ausgewiesen, die für die landwirt-
schaftliche Nutzung einschließlich Wein-, Obst- und Gartenbau besonders geeignet sind und
die dauerhaft für diese Nutzung erhalten bleiben sollen (Kapitel 10.1 Allgemeiner Teil
RPS/RegFNP 2010).
Diese Gebiete sollen die langfristige Sicherung der für nachhaltige landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeigneten Böden gewährleisten. Sie bilden die räumlichen Schwerpunkte
der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. Sie dienen insbesondere einer regionalen ver-
brauchernahen landwirtschaftlichen Produktion und tragen erheblich zur Sicherung der Ein-
kommen und zur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei. Sie können zudem die Funktion
des Anbaus nachwachsender Rohstoffe erfüllen. Die Vorranggebiete für Landwirtschaft kön-
nen auch zur Produktion von Biomasse für die Erzeugung erneuerbarer Energien herange-
zogen werden.

Zum Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht sind in besonders
schützenswerten Bereichen der Planungsregion Südhessen "Vorbehaltsgebiete für den
Grundwasserschutz" ausgewiesen. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders
hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. Neben den bestehenden und ge-
planten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I - III/IIIa) sind dies Flächen mit
geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung (G 6.1.7).

Regenerative Energiepotenziale sollen im Interesse des globalen und regionalen
Klimaschutzes, soweit ökologisch vertretbar, genutzt werden.
Die Nutzung von Biomasse für energetische Zwecke soll nachhaltig, effizient und raumver-
träglich ausgebaut werden. Biomasse soll grundsätzlich so erzeugt werden, dass soziale und
ökologische Beeinträchtigungen vermieden werden, um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit
für den Ausbau der Biomassenutzung zu erhalten.
In einem "Vorranggebiet für Landwirtschaft" können Biogasanlagen errichtet werden.
Ordnungsgemäßer Bau und Betrieb der Biogasanlage beeinflussen nicht den Schutz des
Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Der Schutz des Grundwassers mit
seinem hier besonders hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vor-
haben ist weiterhin gegeben.
Die Planung ist somit mit den regionalplanerischen Vorgaben vereinbar.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Für den Bebauungsplan wurde ein eigenes Verkehrskonzept erstellt. Dieses sieht vor, dass
der Anlieferungsverkehr überwiegend über die Landesstraße L 3136 und den Eberstädter
Weg erfolgen soll. Der befestigte Wirtschaftsweg unterquert die Bundesautobahn A 45. Da
der landwirtschaftliche Schwerverkehr vorherrscht und die Durchfahrtsbreite der Unterfüh-
rung im Begegnungsfall nicht ausreicht, sind südlich der Unterführung Halte- und Ausweich-
buchten entlang des Wirtschaftsweges vorgesehen.
Von Seiten Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement wird aus Sicherheitsgründen
an plangleichen Knotenpunkten außerhalb bebauter Gebiete in der übergeordneten Zufahrt,
der Landesstraße L 3136, ein Linksabbiegestreifen gefordert. Dieser wird auf Kosten des
Vorhabenträgers geplant, ausgebaut und unterhalten sowie ggf. erneuert. Hierzu wird vom
vorhabensträger mit dem Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement eine Verwal-
tungsvereinbarung abgeschlossen.



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Münzenberg, Stadtteil Trais
Gebiet: "Biogasanlage Trais"
Stand: Vorbereitung Abschließender Beschluss

- 12 -

Die Ausbaumaßnahmen im Bereich der Landesstraße 3136 müssen vor bzw. spätestens mit
Inbetriebnahme von Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb des Gebietes fertig gestellt
und für den öffentlichen Verkehr freigegeben sein.
Die Details zur Führung des Wirtschaftsweges, Ausgestaltung/Lage der Halte- und Aus-
weichbuchten sowie der Linksabbiegespur wurden im Rahmen des parallelen Bebauungs-
planverfahrens geklärt.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Die Fläche wird für den Ackerbau genutzt, wie auch der gesamte Bereich im Umkreis.
Im landschaftsplanerischen Gutachten der Stadt Münzenberg ist das Änderungsgebiet als
„Fläche für die Landbewirtschaftung mit Nutzungsempfehlung zur Förderung des Ressour-
censchutzes“ dargestellt.
Diese Zielvorgabe entspricht der momentanen Nutzung.

Die Kompensation des Eingriffs wird teilweise im Bereich der Biogasanlage über eine breite,
rundum führende Abpflanzung erbracht. Daneben sind externe Ausgleichsflächen in der
Gemarkung Trais vorgesehen.

Die landschaftsplanerischen Belange bezüglich der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser,
Klima und Artenschutz sind in Teil B Umweltbericht behandelt.

A 7. Erklärung zur Berücksichtigung der Umweltbelange

Mit der Errichtung der Biogasanlage findet ein Eingriff in landwirtschaftlicher Nutzflächen in
der Größe von 1,7 ha statt. Diese Flächen gehen als landwirtschaftliche Produktionsfläche
auf Dauer verloren. Den örtlichen Landwirten wird gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, als
Lieferant an der regionalen Wertschöpfung teilzuhaben.
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind Festsetzungen getroffen, die der Beein-
trächtigung von Umweltbelangen so weit wie möglich entgegen wirken, wie Begrünung der
Grundstücksfreiflächen und Festsetzung von Maßnahmenflächen in der Gemarkung Mün-
zenberg-Trais.

A 8. Darlegung der planerischen Erwägungen

Der Vorhabensträger UDI-Biogas Trais GmbH & Co. KG mit Sitz im bayrischen Roth wird
von der Stadt Münzenberg dabei unterstützt, eine Biogasanlage in ihrem Gemarkungsgebiet
zu errichten. Die Biogasanlage soll mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden, die
aus dem direkten Umkreis der Anlage, also von lokal wirtschaftenden Landwirten geliefert
werden. Daneben werden Festmist und Gülle genutzt, die ebenfalls aus dem Umfeld der
Anlage angeliefert werden. Das produzierte Biogas wird verstromt, mit der entstehenden
Abwärme soll eine Stromproduktion über ein thermodynamisches Verfahren erfolgen. Der
Einspeisepunkt für den Strom ist derzeit noch unklar.
Durch den Anlieferungsverkehr wird nur in der Erntezeit mit einer höheren Frequenz an
Fahrten (ca. 400) gerechnet. Die restlichen Fahrten (ca. 1100) verteilen sich gleichmäßig
über das Gesamtjahr. Der Wirtschaftsweg, der für die Anlieferung genutzt werden soll, wird
auf Kosten des Vorhabenträgers ertüchtigt. Wasserver- und -entsorgung werden mobil mit
Tankwagen erfolgen.
Eine CO2-Reduzierung kann mit der Anlage ebenso erreicht werden, wie eine Zunahme der
Wertschöpfung in der Region. Die Landwirtschaft vor Ort kann hiervon ebenfalls profitieren.
Die Darstellung entspricht dem Grundsatz aus § 1 BauGB, die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zu berücksichtigen.
Nach Beendigung der Nutzung wird der Rückbau der Anlage vorgenommen werden.
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Für die Anlage ist eine immissionsschutzrechtliche Zulassung nach Bundesimmissions-
schutzgesetz notwendig.

Ein Flächenausgleich ist für Biogasanlagen nicht zu erbringen.
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B: Umweltbericht

B 1. Einleitung

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Änderung

Die UDI-Biogas Trais GmbH & Co. KG mit Sitz in 91154 Roth beabsichtigt auf der Fläche
eine Biogasanlage zur Erzeugung von Biogas zu errichten. Eine bauplanungsrechtliche Ab-
sicherung ist notwendig, da der geplante Standort im Außenbereich nicht privilegiert ist. Die
Planung sieht eine max. Versiegelung von 80 % vor, bei einer Höhenbegrenzung der bauli-
chen Anlagen auf 14 m. Geplant sind Fermenter, Fahrsilos, Betriebsgebäude und BHKW-
Container. Das Gelände wird mit einem bepflanzten Erdwall umgeben, um die Umgebung
bei einer Havarie zu schützen. Ein Havariebecken auf dem Anlagengelände ist außerdem
vorgesehen.
Als Substrate sollen Triticale, Sudangras, Maissilage, Rindergülle, Rinderfestmist und
Schweinegülle - auf Grund der Ackerfruchtfolgen - in verschiedenen und wechselnden Antei-
len genutzt werden. Für Mais ist eine Obergrenze von 60 % seit der EEG-Novellierung vor-
gesehen. Die Substrate werden von Landwirten im Umkreis angeliefert.
Das entstehende Biogas wird in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verstromt. Die anfallende
Abwärme wird ebenfalls in einem thermodynamischen Prozess (ORC) in Strom umgewan-
delt werden. Zulässig sind Blockheizkraftmodule bis zu einer Feuerungswärmeleistung von
1, 5 MW.
Die entstehenden Gärreste werden von örtlichen Landwirten verwertet.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Die folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten:
BImschG § 1, BImschG § 50, BBodSchG § 1, BNatSchG § 1 Abs. 1 + 5, WHG § 6 Abs. 1
Nr. 1, WHG § 6 Abs. 1 Nr. 4, HDSchG § 1, BauGB § 1 Abs. 6

Sie lauten:

BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes- Immissionsschutzgesetz)
§ 1 Zweck des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser,
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz)
§ 50 Planung
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbe-
reichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des
Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich ge-
nutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 fest-
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gelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwä-
gung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu
berücksichtigen.

BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wie-
derherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.

BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise:
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer-
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht
für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts-
gerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder
so gering wie möglich gehalten werden. …"

WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung
(1) Nr. 1: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, ihre
Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nach-
teiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften.
WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung
(1) Nr. 4: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, be-
stehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserver-
sorgung zu erhalten oder zu schaffen.

HDSchG: Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler
§ 1 Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler als Quellen
und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Gesetzes
zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Ent-
wicklung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden.
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BauGB: Baugesetzbuch
§ 1 Abs. 6
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und

die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, ...
5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die

erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher,
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts-
und Landschaftsbildes, ...

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und

das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die
biologische Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura2000-Gebiete
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
sowie die Bevölkerung insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit

Abfällen und Abwässern,
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente

Nutzung von Energie,
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen,

insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die

durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der
Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht
überschritten werden,

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d.

B 2. Umweltauswirkungen der Änderung

B 2.1 Bestandsaufnahme

Der Bereich der Änderung wird ackerbaulich genutzt. Gehölzstrukturen sind auch im weite-
ren Umfeld nicht vorhanden. Er ist über den Eberstädter Weg an die L 3136 angebunden.
Der Anlagenstandort ist in einem leicht hügeligen Gelände auf dem höchsten Punkt positio-
niert. Von dort fällt das Gelände zur Autobahn A 45 im Südwesten hin ab. Die vorhandenen
Böden zeichnen sich durch eine hohe Produktionsfunktion aus, mit sehr hohem natürlichem
Ertragspotential und einem sehr hohen Nitratfiltervermögen. Gleichzeitig handelt es sich hier
um eine geologische Besonderheit in Form einer tertiären Bauxitverwitterung. Der Geltungs-
bereich liegt innerhalb der festgesetzen Zone III des Trinkwasserschutzgebietes "Brunnen
Münzenberg". Bis zum Baubeginn muss der Vorhabensträger eine Ausnahmegenehmigung
von den Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung erwirkt haben. Darüber hinaus ist das
quantitative Heilquellenschutzgebiet "Bad Nauheim" mit der Zone D festgesetzt. Die Fest-
setzungen der Verordnung sind bei der Realisierung der Biogasanlage zu berücksichtigen.
Da Hinweise auf Bodendenkmale vorhanden sind, wurde 2012 eine Archäologische Erkun-
dung durchgeführt und die Nachweise dokumentiert. Sollten bei der Umsetzung der Planung
weitere Hinweise auf Bodendenkmale gefunden werden, ist das Landesamt für Denkmal-
pflege zu benachrichtigen. Hinweise auf Altlasten liegen nicht vor.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden Fauna und Flora sowie das Landschafts-
bild erfasst und bewertet. Faunistische Untersuchungen wurden für Brutvögel und Feldhams-
ter im Jahr 2011 durchgeführt. Daneben wurden mögliche Zauneidechsenhabitate, Amphibi-
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engewässer und Greifvogelhorste erfasst. Nachgewiesen wurden in dieser agrarisch intensiv
genutzten Landschaft die Feldlerche und die Schafstelze mit jeweils einem Brutpaar.
Für die Erholung hat der Änderungsbereich eine Bedeutung als Naherholungsgebiet für die
Bevölkerung der umliegenden Ortschaften.

B 2.2 Prognose und Bewertung

Auswirkungen der bisherigen Planung

Die bisherige Planung sieht ein "Vorranggebiet für Landwirtschaft", überlagert mit "Vorbe-
haltsgebiet für den Grundwasserschutz" im Änderungsbereich vor. Der vorgefundene Real-
zustand einer als Ackerland genutzten landwirtschaftlichen Fläche entspricht der bisherigen
Planung.

Auswirkungen der Planänderung

Durch den Bau der Biogasanlage wird ein hoch produktiver Standort für die Landwirtschaft
verloren gehen. Es kommt zu dauerhaften Bodenversiegelungen, das Landschaftsbild wird
durch die Anlage weithin sichtbar verändert. Die Eingrünung und farbliche Gestaltung der
Anlage wird dieser Beeinträchtigung entgegen wirken.
Im parallelen Bebauungsplanverfahren wurden die Auswirkungen auf die Fauna bewertet. Im
Ergebnis ist die Notwendigkeit von so genannten CEF-Maßnahmen festgestellt worden, spe-
ziell für Offenlandbrüter. Daneben ist eine ökologische Baubegleitung im Bebauungsplan
festgesetzt. Mit der Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen kann das Eintreten der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände vermieden werden.
Eine Gefährdung des Trinkwassers ist laut hydrogeologischem Gutachten auf Grund der
Bodensituation weitgehend auszuschließen. Das vorgesehene Havariebecken bzw. der Erd-
wall sind als zusätzliche Schutzmaßnahmen im Schadensfall gedacht. Auch das Schallgut-
achten und das Geruchsgutachten aus dem Bebauungsplanverfahren kommen zum Ergeb-
nis, dass eine Beeinträchtigung der umliegenden Ortschaften durch die Biogasanlage nicht
ausgelöst wird.

FFH-Verträglichkeitsprüfung

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre
Verträglichkeit mit den Entwicklungs- und Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu
prüfen. In den maßgeblichen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu
prüfenden Plänen zählen. Natura 2000-Gebiete sind Gebiete nach der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie oder der Europäischen Vogelrichtlinie.

Das Prüfverfahren gliedert sich in drei Stufen:
Prognose oder Screening (überschlägige Prüfung), detaillierte Verträglichkeitsprüfung und
Ausnahmenprüfung.

In der Prognose erfolgt die überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beeinträchtigungen der
Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes oder seiner maßgeblichen
Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind.
Maßgebliche Bestandteile eines FFH-Gebietes sind:
- vorkommende oder zu etablierende Lebensraumtypen sowie Arten der Anhänge I und II der
FFH-Richtlinie
- die charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften des jeweiligen Lebensraumtyps,
die den nach den Erhaltungszielen zu sichernden oder anzustrebenden Erhaltungszustand
bestimmen,
- die Lebensräume der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie,
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- die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingungen maßgebli-
chen standörtlichen Vorraussetzungen oder Strukturen (z.B. abiotische Standortfaktoren)

Maßgebliche Bestandteile eines europäischen Vogelschutzgebietes sind:
- dort vorkommende oder zu etablierende Vogelarten des Anhangs I sowie der Arten nach
Art. 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie
- die Lebensräume der zu schützenden Vogelarten
- die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingungen maßgebli-
chen standörtlichen Voraussetzungen oder Strukturen (z. B. abiotische Standortfaktoren).

Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 des Regionalverbandes wurde festgelegt,
dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um FFH-Gebiete einer FFH-
Prognose zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf Sport) in einem 200 m-Radius.

Die Planung liegt innerhalb des 1000 m-Radius um das Vogelschutzgebiet "Wetterau" und
das FFH-Gebiet "Salzwiesen von Münzenberg", somit sind FFH-Prognosen zu erstellen. Die
Prognosen kamen zum Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-
Gebieten durch die Planung ausgeschlossen werden können (Siehe Angaben in den Form-
blättern im Anhang).

Im Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens wird darüber hinaus eine FFH-
Verträglichkeitsstudie für den Ausbau des Eberstädter Weges erarbeitet. Dieser führt durch
das Vogelschutzgebiet "Wetterau".

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g.
Umweltauswirkungen entgegen wirken:
- Anpflanzung einer mindestens 5 m breiten Hecke um den Anlagenstandort
- farbliche Gestaltung der Gebäude
- Anbringung von Nisthilfen in der Hecke
- Bodenfreiheit von Einzäunungen von mind. 10 cm
- Versickerung des unbelasteten Regenwassers auf der Fläche
- Wiederverwendung von Bodenaushub
- externe Ausgleichsflächen in der Gemarkung Trais (Flur 8, Flurstücke 52 und 53) mit ex-
tensivierter Ackernutzung. Teile dieser Maßnahmen sind als so genannte CEF-Maßnahmen
für Offenlandbrüter und den Feldhamster vorgesehen.
- Rückbau eines nicht mehr benötigten Wegeabschnitts am Eberstädter Weg
- ökologische Baubegleitung während der Baumaßnahme

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Im Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens wurde eine Alternativenprüfung von
drei Standorten in der Gemarkung Trais durchgeführt. Die beiden Alternativstandorte wurden
verworfen, da hier von einer erhöhten Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt von Trais aus-
zugehen ist.

B 3. Zusätzliche Angaben

B 3.1 Prüfverfahren

Das verwendete Prüfverfahren ist in Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik identisch mit
den in Kapitel 3.1 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschriebenen Prüfverfah-
ren. Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen Teilverfahren zur Prü-
fung von Einzelflächen (Einzelprüfung) und zur Prognose der Natura 2000-Verträglichkeit.
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Dabei sind keine Probleme mit technischen Verwaltungsvorschriften (z.B. TA Lärm, TA Luft)
oder anerkannten Regelwerken der Technik (z.B. DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städte-
bau) aufgetreten.

Für die Einzelprüfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-,
Dokumentations- und Erstbewertungsinstrumentarium entwickelt, mit dem alle relevanten
Umweltbelange ermittelt und in die weiter eingrenzende, verbal-argumentative Bewertung
eingebracht werden können. Die Einzelprüfung bezieht sich auf geplante Einzelvorhaben
bzw. auf die geplante Änderung des RPS/RegFNP 2010.

Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene Schutzgüter (Ge-
sundheit des Menschen/Bevölkerung, Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen und 42
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht. Hierzu zählen sowohl Gebiete hoher
Umweltqualität, die negativ oder positiv beeinflusst werden können, als auch Vorbelastun-
gen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil dieser Umweltthemen ist zu-
sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als
Restriktion erweisen können. Für einzelne Umweltthemen wurden darüber hinaus so ge-
nannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.

Die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno-
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beein-
trächtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura-2000 Gebietes oder sei-
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die
Prognose ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur
die Grundzüge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele
durchzuführen.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Das Konzept zum Monitoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 2010.
Die Bauämter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der
RPS/RegFNP-Änderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage
oder erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu berichten. Der Regionalverband Frank-
furtRheinMain behält sich vor, fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger
öffentlicher Belange anzuhören.

B 3.3 Zusammenfassung

Aufgrund des überschaubaren Verfahrens ist eine Zusammenfassung entbehrlich.

B 3.4 Datenblatt PlanUP

Die Datenblätter bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Umweltbericht und können
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Stadt Münzenberg, Stadtteil Trais
Gebiet: "Biogasanlage Trais"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Gelnhausen
Gruppe: TöB

001_MUEN_B-00719

Dokument vom: 05.11.2013
Dokument-Nr.: S-01802

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

In der Begründung ist unter Gliederungspunkt A5. im 2. Absatz ausgeführt, dass auf Kosten des Vorhabenträgers
die erschließungsbedingt erforderliche Linksabbiegespur in der Landesstraße 3136 geplant, gebaut und unterhalten
wird. Hierzu möchten wir anmerken, dass wir diesbezüglich im Rahmen des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanverfahrens in unserer Stellungnahme
vom 14.06.2013, Az.: 34c2-L3136/G-W015/04-BE6.2 folgendes der Stadt Münzenberg mitgeteilt haben:
" Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes soll nunmehr über einen neuen Wegeanschluss an der freien
Strecke der Landesstraße 3136 gesichert werden. Mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird auch das
erforderliche Baurecht für die erschließungsbedingt erforderliche Linksabbiegespur in der Landesstraße 3136
geschaffen. Der bestehende Wirtschaftswegeanschluss direkt an der Gemarkungsgrenze zu Lich/Eberstadt wird
entsprechend zurückgebaut.
Wie in den Bauleitplanunterlagen beschrieben sind für den erschließungsbedingt erforderlichen Ausbau der
Landesstraße 3136 mit einer Linksabbiegespur und den Wegeanschluss an die Landesstraße 3136 dem Hessen
Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement richtlinienkonforme straßenbautechnische Entwurfsunterlagen gemäß
RAS-K 1 zur Abstimmung, Prüfung und
Genehmigung vorzulegen, auf dessen Grundlage zur Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen dem
Wegeeigentümer des Wirtschaftsweges (Stadt Münzenberg) und dem Hessen Mobil Straßen- und
Verkehrsmanagement eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen ist. Planung, Ausbau, Unterhaltung,
Erneuerung sowie die Kostentragung der Gesamtmaßnahme obliegen
dem Wegeeigentümer des Wegeanschlusses an die Landesstraße 3136.
Rechtsgrundlage: §§ 1, 123 BauGB
§§ 29, 29a, 29b, 47 HStrG
Die Ausbaumaßnahmen im Bereich der Landesstraße 3136 müssen vor bzw. spätestens mit Inbetriebnahme von
Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb des SO-Gebietes fertig gestellt und für den öffentlichen Verkehr
freigegeben sein."
Wir bitten um entsprechende Anpassung der getroffenen Aussage in der Begründung.
Aus formellen Gründen bitten wir darum aufgrund der mit Gesetzesänderung vollzogenen Namensänderung unserer
Verwaltung in der Begründung unter Gliederungspunkt A5. statt unserer früheren Bezeichnung "Hessische Straßen-
und Verkehrsverwaltung" nunmehr "Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement" zu verwenden und in der
Unterlage entsprechend abzuändern.

Behandlung:

Der Stellungnahme wird gefolgt.

Begründung:

Das Kapitel A5 des Begründungstextes wird entsprechend ergänzt.

Änderungsbedarf:
Texte/Erläuterung der Planung
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